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Beschluss: 

1. Nach Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit gemäß § 129 Abs. 
1 NKomVG des Jahresabschlusses 2022 durch den Oberbürgermeister 
sowie der Jahresabschlüsse 2022 der Sonderrechnungen Stadtentwäs-
serung und Abfallwirtschaft durch Herrn Ersten Stadtrat Geiger und des 
Jahresabschlusses 2022 des Fachbereiches Hochbau und Gebäudema-
nagement durch Herrn Stadtrat Herlitschke und aufgrund des Prüfungs-
vermerkes des Rechnungsprüfungsamtes im Schlussbericht für das 
Haushaltsjahr 2022 wird der Jahresabschluss 2022 beschlossen. 

 
2. Im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2022 wer-

den folgende Genehmigungen erteilt: 
 

2.1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnis-
rechnung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 930.493,11 € wird 
auf Rechnung des Haushaltsjahres 2023 vorgetragen und dann gemäß 
§ 110 Abs. 6 NKomVG der gemäß § 123 Abs. 1 Ziffer 1 NKomVG zu 
bildenden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
zugeführt. Daraus ergibt sich ein neuer Bestand der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 
116.189.270,72 €. 

 
Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses aus der Er-
gebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 6.728.050,55 € 
wird auf Rechnung des Haushaltsjahres 2023 vorgetragen und dann 
gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG der gemäß § 123 Abs. 1 Ziffer 2 
NKomVG zu bildenden Rücklage aus Überschüssen des außerordentli-
chen Ergebnisses zugeführt. Daraus ergibt sich ein neuer Bestand der 
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in 
Höhe von 133.168.084,95 €. 

  



 

 
2.2 Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnis-

rechnung der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäu-
demanagement für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 211.346,85 € 
wird auf Rechnung des Haushaltsjahres 2023 vorgetragen und gemäß 
§ 110 Abs. 6 NKomVG der gemäß § 123 Abs. 1 Ziffer 1 NKomVG zu bil-
denden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu-
geführt. Daraus ergibt sich ein neuer Bestand der Rücklage aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.105.586,65 €. 

 
Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnis-
rechnung der Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäu-
demanagement für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 121.234,32 € 
wird gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG durch die vorhandene Überschuss-
rücklage für das außerordentliche Ergebnis ausgeglichen. Daraus er-
gibt sich ein neuer Bestand der Überschussrücklage des außerordent-
lichen Ergebnisses in Höhe von 1.643.959,84 €. 

 
2.3 Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnis-

rechnung der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 
2022 in Höhe von 2.098.285,45 € wird auf Rechnung des Haushaltsjah-
res 2023 vorgetragen. Der Fehlbetrag im Gebührenbereich in Höhe von 
1.403.262,50 € wird dem nach § 55 KomHKVO zu bildenden Sonderpos-
ten Gebührenausgleich entnommen. Damit ergibt sich ein neuer Bestand 
des Sonderpostens Gebührenausgleich in Höhe von 12.041.346,16 €. 
Von dem Überschuss im neutralen Bereich in Höhe von 3.501.547,95 € 
wird entsprechend § 24 Abs. 3 KomHKVO ein Betrag in Höhe von 
384.495,14 € zur Abdeckung des Fehlbetrages des außerordentlichen 
Ergebnisses verwendet. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 
3.117.052,81 € wird gemäß § 123 Abs. 1 NKomVG der Rücklage des or-
dentlichen Ergebnisses zugeführt. Daraus ergibt sich ein neuer Bestand 
der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.761.432,04 €. 

 
Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnis-
rechnung der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 
2022 in Höhe von 395.613,61 € wird auf die Rechnung des Haushaltsjah-
res 2023 vorgetragen. Ein Teil des Fehlbetrages in Höhe von 11.118,47 € 
wird entsprechend § 24 Abs. 3 KomHKVO aus der noch vorhandenen 
Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt. Der verbleibende 
Fehlbetrag in Höhe von 384.495,14 € wird entsprechend § 24 Abs. 3 
KomHKVO aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses abge-
deckt. 

 
2.4 Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnis-

rechnung der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 
2022 in Höhe von 878.331,20 € wird auf Rechnung des Haushaltsjahres 
2023 vorgetragen. Der Überschuss im Gebührenbereich in Höhe von 
1.365.867,56 € wird dem nach § 55 KomHKVO zu bildenden Sonderpos-
ten Gebührenausgleich zugeführt. Damit ergibt sich ein neuer Bestand 
des Sonderpostens Gebührenausgleich in Höhe von 7.208.450,38 €. Der 
Fehlbetrag im neutralen Bereich in Höhe von 487.536,36 € wird entspre-
chend § 24 Abs. 1 KomHKVO zu einem Anteil von 61.746,48 € aus dem 
Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses abgedeckt. Der verblei-
bende Betrag in Höhe von 425.789,88 € wird aus der hierfür nach § 123 
Abs. 1 Satz 2 NKomVG gebildeten Sonstigen Rücklage entnommen. 
Damit verbleibt in der Sonstigen Rücklage ein Betrag in Höhe von 
7.202.197,93 €. 



 

 
Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrech-
nung der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 
61.746,48 € wird auf Rechnung des Haushaltsjahres 2023 vorgetragen. Der Über-
schuss wird gem. § 24 Abs. 1 KomHKVO zur Abdeckung eines Teils des Fehlbe-
trages des ordentlichen Ergebnisses verwendet. 

 
 
 
Sachverhalt: 
Unter Bezug auf die Vorlage 26-29025 wird die Tabelle auf Seite 8 angepasst, weil in der 
Spalte „ Finanzrechnung nach dem Ansatz“ versehentlich die Planansätze des Jahres 2021 
eingetragen waren, anstatt der Planansätze 2022. 
 
Die Beträge in der Spalte „nach dem Ergebnis“ sind die korrekten Ergebnisse des Jahres 
2022. Da sich die Abweichungsspalten aus den vorherigen Spalten rechnerisch ergeben, 
haben sich auch diese Zahlen in der korrigierten Fassung verändert. 
 

Finanzrechnung Abweichungen 
nach dem 

Ansatz 
nach dem 
Ergebnis absolut relativ   

-in €-  -in €- -in €- in v.H. 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 416.150,00 -636.989,96 -1.053.139,96 über -100 

Saldo aus Investitionstätigkeit -118.400,00 -148.377,46 -29.977,46 -25,3 

Finanzmittel-Überschuss/ 

-Fehlbetrag 
297.750,00 -785.367,42 -1.083.117,42 über -100 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 -- 

Finanzmittelveränderung 297.750,00 -785.367,42 -1.083.117,42 über -100 
Saldo aus haushalts- unwirksamen Vorgän-
gen -297.750,00 785.327,36 1.083.077,36 über 100 

Finanzmittelveränderung (inkl. haushaltsun-
wirksame Vorgänge) 0 -40,06 -40,06 -- 

 
 
 
 
Geiger 
 
Anlage/n:  
keine 
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